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VI.
Planung und Verwendung des Gewinns 

in Forschungseinrichtungen

§ 29
Planung des Gewinns und seiner Verwendung

(1) Forschungseinrichtungen planen den Gewinn als Diffe
renz von Erlösen und Selbstkosten. Er besteht aus

a) dem normativen Gewinn für Forschungsleistungen,
b) dem Exportergebnis (einschließlich dem nach Abzug der 

Kosten und der Erfinder- und Neuerervergütung ver
bleibenden Erlös aus dem Export wissenschaftlich-tech
nischer Ergebnisse) sowie Zuführungen für den Ex
port,

c) dem Ergebnis aus Produktions- und sonstigen Leistungen 
(z. B. Verkauf von Versuchsproduktion, von Rationali
sierungsmitteln und von Rechnerleistungen).

(2) Die Verwendung des Gewinns ist in folgender Reihen
folge zu planen:

a) Zuführungen zum Prämienfonds gemäß § 32,
b) Finanzierung von Beiträgen für freiwillige Versiche

rungen,
c) Zuführungen zum Risikofonds gemäß § 34.

Darüber hinausgehender planmäßiger Gewinn ist als nicht 
verwendeter Gewinn an das Kombinat bzw. übergeordnete 
Organ abzuführen.

• (3) Reicht der geplante Gewinn der Forschungseinrichtung 
nicht für die planmäßige Bildung der eigenen Fonds aus, sind 
zeitweilig erforderliche Fonds- bzw. Verluststützungen vom 
Kombinat bzw. übergeordneten Organ als Zuführung an die 
Forschungseinrichtung zu planen.

§30
Verwendung des erwirtschafteten Gewinns

(1) Der erwirtschaftete Gewinn ergibt sich als Differenz 
von realisierten Erlösen der Forschungseinrichtungen und 
den tatsächlich entstandenen Selbstkosten.

(2) Aus dem erwirtschafteten Gewinn der Forschungsein
richtung sind die entsprechend den Rechtsvorschriften fest
gelegten Abführungen zu leisten.9 10 * * Nach Abzug dieser Abfüh
rungen ergibt sich der erwirtschaftete Nettogewinn der For
schungseinrichtung. Er ist bis zur planmäßigen Höhe für die 
im § 29 Abs. 2 festgelegten Zwecke zu verwenden.

(3) Überplanmäßig erwirtschafteter Nettogewinn besteht 
aus

a) Extragewinn für Forschungsleistungen,
b) Gewinnen aus der Übererfüllung der gemäß § 29 Abs. 1 

geplanten Leistungen,
c) Erlösen aus der Vergabe wissenschaftlich-technischer 

Ergebnisse zur entgeltlichen Nutzung,
d) Kosteneinsparungen u. ä.

Er ist in folgender Reihenfolge zu verwenden:
a) zusätzliche Zuführungen zum Prämienfonds,
b) Zuführungen zum Konto junger Sozialisten,
c) Zuführungen zum Leistungsfonds.
(4) Für die Verwendung gemäß Abs. 3 können auch bis zu 

30 % des überplanmäßig erwirtschafteten Nettogewinns aus 
anderen Leistungen der Forschungseinrichtung eingesetzt 
werden, wenn die geplanten Aufgaben der Forschung und 
Entwicklung nachweisbar erfüllt sind und keine anderen Fest
legungen gemäß § 32 Abs. 5 getroffen wurden.

(5) Der Extragewinn ist als Bestandteil des überplanmäßig 
erwirtschafteten Nettogewinns gesondert auszuweisen. Er ist 
in Höhe von 30% für zusätzliche Zuführungen zum Prämien-

8 z. z. gilt § 4 Abs. 1 der Anordnung vom 14. April 1983 über die 
Finanzlerungsrichtlinie für die volkseigene Wirtschaft (GBl. I Nr. 11 
S. 110).

fonds und in Höhe von 70 % für Zuführungen zum Leistungs
fonds zu verwenden, soweit der überplanmäßig erwirtschaf
tete Nettogewinn der Forschungseinrichtung dafür ausreicht 
und die Obergrenzen für die Zuführungen gemäß § 32 und § 33 
nicht überschritten werden.

(6) Nicht verwendeter Gewinn ist an das Kombinat abzu
führen.

(7) Für die Überbrückung und den Ausgleich von Zahlungs
schwierigkeiten und Mindergewinnen gelten die Rechtsvor
schriften.9

VII.

Eigene Fonds in Forschungseinrichtungen 

§31

(1) Die Forschungseinrichtungen bilden eigene Fonds aus 
Nettogewinn und zu Lasten der Kosten.

(2) Für die planmäßige Ausstattung der Forschungseinrich
tungen mit Grund- und Umlaufmitteln ist das Kombinat bzw. 
das der Forschungseinrichtung übergeordnete Organ verant
wortlich. Die Mittel für Investitionen sind zweckgebunden für 
die Rationalisierung und Erneuerung der Grundfonds in den 
Forschungseinrichtungen bereitzustellen. In die planmäßige 
Bereitstellung der Mittel für Investitionen ist das Amortisa
tionsaufkommen der Forschur.gseinrichtungen einzubeziehen. 
Erlöse aus dem Verkauf von Grundmitteln u. ä. sind an den 
Investitionsfonds des Kombinates abzuführen.19

§32
Prämienfonds

(1) Der Prämienfonds der Forschungseinrichtungen ist jähr
lich vom Generaldirektor bzw. Leiter des übergeordneten Or
gans in absoluter Höhe als staatliche Plankennziffer vorzu
geben. Die Plankennziffer Prämienfonds ergibt sich aus einem 
Grundbetrag je Beschäftigten (VbE) und den geplanten Ar
beitskräften (VbE). Dabei ist der im Vorjahr geplante Grund
betrag je Beschäftigten zu gewährleisten. Die Finanzierung des 
Prämienfonds in Höhe des Grundbetrages erfolgt aus dem 
planmäßigen Nettogewinn.

(2) Die Forschungseinrichtungen können dem Prämienfonds 
bis zu 30 % des Extragewinns und entsprechend § 30 Abs. 4 
darüber hinaus erwirtschafteten Überplangewinn zuführen. 
Die zusätzlichen Zuführungen können pro Jahr bis zu 200 Mark 
je geplante VbE betragen. Erbringen Forschungseinrichtungen 
Leistungen zur Entwicklung von Exporterzeugnissen, kann der 
dem Prämienfonds aus Extragewinn zuzuführende Betrag um 
weitere 100 Mark je VbE erhöht werden, wenn die ökonomi
schen Zielstellungen der Exporteffektivität überboten werden 
und die Weltmarktfähigkeit der Exporterzeugnisse nachge
wiesen wurde. Diese Entscheidung trifft der Generaldirektor 
bzw. der Leiter des übergeordneten staatlichen Organs nach 
Abschluß des Planjahres.

(3) Der Generaldirektor bzw. Leiter des übergeordneten 
staatlichen Organs ist berechtigt, die Zuführung von zusätz
lichen Prämienmitteln gemäß Abs. 2 an die Erfüllung einer 
zusätzlichen Bedingung, insbesondere an die Erfüllung von 
Aufgaben des Staatsplanes Wissenschaft und Technik, zu 
binden. Bei Nichterfüllung entscheidet der Generaldirektor 
bzw. Leiter des übergeordneten staatlichen Organs über die

9 Z. Z. gelten
- § 11 der Verordnung vom 28. Januar 1982 über die Kreditgewährung 

und die Bankkontrolle der sozialistischen Wirtschaft - Kreditver
ordnung - (GBl. I Nr. 8 S. 126)

- § 30 Abs. 3 der Anordnung vom 14. April 1983 über die Finanzierungs
richtlinie für die volkseigene Wirtschaft (GBl. I Nr. 11 S. 110)

- § 20 der' Verordnung vom 28. Januar 1982 über die weitere Vervoll
kommnung der wirtschaftlichen Rechnungsführung auf der Grund
lage des Planes (GBl. I Nr. 3 S. 85).

10 z. Z. gilt § 21 Abs. 1 der Anordnung vom 14. April 1983 über die
Finanzierungsrichtlinie für die volkseigene Wirtschaft (GBl. I Nr. 11
S. 110).


